
Ausschnitt rechtswirksamer Flächennutzungsplan  

2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

Der Bürgermeister 

  

Planzeichenerklärung 

Fläche für Gemeinbedarf 

Zweckbestimmung: Feuerwehr 

  

 

Geltungsbereich der FNP-Anpassung 

Ii 

 

2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Oyten (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 

Die Gemeinde Oyten hat im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB den 
Bebauungsplan Nr. 104 „Feuerwehr Oyten" für die Innenentwicklung aufgestellt. Der 
Satzungsbeschluss durch den Rat der Gemeinde Oyten wurde am 21.12.2015 gefasst. 

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 wird der Flächennutzungsplan der Gerireicide Qyte im Wege der 
Berichtigung angepasst. 

Oyten, den 
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